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Der Kauf einer Immobilie – sowohl der Kauf einer Eigentumswohnung als 

auch der Kauf eines Hauses – ist häufig für den Käufer der bedeutendste 

Kauf des gesamten Lebens. Nach Abschluss des Kaufvertrages sollte 

möglichst kein Streit zwischen den Beteiligten entstehen können. Ein 

solcher Streit löst in der Regel sehr hohe Kosten aus, da es um erhebliche 

Werte geht. Um dies zu vermeiden, sollten Sie sich vor dem Abschluss 

eines Kaufvertrages umfangreich informieren, damit spätere Probleme 

möglichst vermieden werden können. Nachfolgend wird erklärt, worauf  

Sie achten sollten.  

Allgemeine Informationen zum Immobilienkauf 

============================================= 

Jeder Kauf einer Immobilie muss notariell beurkundet werden 

Der Kaufvertrag  über den Erwerb einer Immobilie ist 

beurkundungspflichtig. Wird eine Vereinbarung der Beteiligten nicht 

mitbeurkundet, führt das zur Nichtigkeit des gesamten Kaufvertrages mit 

der Folge, dass trotz Beurkundung weder Verkäufer und Käufer gebunden 

sind. Diese Nichtigkeit des Kaufvertrages wird erst durch die 

Eigentumsumschreibung geheilt, bis dahin haben weder der Verkäufer 

noch der Käufer einen die Gegenseite bindenden Vertrag in Händen. 

Etwaige Zusatzvereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer sollten 

daher unbedingt dem Notar mitgeteilt werden, damit die Zusatzabrede 

auch mitbeurkundet werden kann. 

Häufig werden zwischen den Beteiligten sogenannte Vorverträge über 

den Erwerb von Immobilien ohne notarielle Beurkundung abgeschlossen. 

Ein solcher Vorvertrag ist unwirksam. 

Wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen möchte, ein 

geeignetes Objekt gefunden hat und sich mit dem Verkäufer über die 



5 

 

 
 

Bedingungen des Immobilienkaufs einig ist, kann einen Notar mit der 

Erstellung eines Kaufvertrages beauftragen. Dies sollte allerdings erst 

dann erfolgen, wenn die Beteiligten sich wirklich über den Abschluss und 

den Inhalt des Kaufvertrages einig sind. Wenn ein Notar mit der Erstellung 

eines Kaufvertragsentwurfes beauftragt wird und es später nicht zur 

Beurkundung des Vertrages kommt, muss der Beteiligte, der den Notar 

mit der Erstellung des Vertragsentwurfes beauftragt hat, die 

Notargebühren für die Erstellung des Entwurfes übernehmen. 

Wenn der notarielle Kaufvertrag beurkundet und unterschrieben wurde, ist 

dieser Kaufvertrag für den Käufer und den Verkäufer verbindlich. 

Rücktrittsrechte vom Kaufvertrag bestehen grundsätzlich nicht. 

Ausnahmsweise kann dann vom Kaufvertrag zurückgetreten werden, 

wenn dies ausdrücklich im Kaufvertrag vereinbart wurde oder wenn einer 

der Beteiligten seine vertraglichen Pflichten verletzt, zum Beispiel, wenn 

der Käufer nach Eintritt der Kaufpreisfälligkeit grundlos den Kaufpreis 

nicht bezahlt. 

Was wird in einem Kaufvertrag geregelt? 

Nachfolgend möchte ich Sie über wesentliche Umstände informieren, die 

in einem bei uns beurkundeten Kaufvertrag geregelt werden. 

Geregelt wird, insbesondere 

 die Frage, welche Haftung der Verkäufer für den Zustand der 

Immobilie übernimmt (dies nennt man Gewährleistung) 

 die Frage, ob eine baurechtliche Genehmigung für die Immobilie 

vorliegt 

 die Frage, ob der Verkäufer Kenntnis hat von Baulasten 

 eine Regelung, wer etwaige unbezahlte Erschließungskosten 

bezahlen muss 

 eine Regelung zur Gebäudeversicherung 
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 besondere Regelungen beim Erwerb von Eigentumswohnungen 

Diese Regelungen sollen Ihnen möglichen Streit und Ärger und die 

damit verbundenen Kosten ersparen. Ich bin seit dem Jahr 2010 

Notar und beurkunde seitdem regelmäßig Kaufverträge über den 

Erwerb von Immobilien. 

Gewährleistung 

Bei einem Kaufvertrag über eine gebrauchte Immobilie wird die 

Gewährleistung des Verkäufers in der Regel ausgeschlossen. Der Käufer 

sollte daher vor Abschluss des Kaufvertrages genau den Zustand der 

Immobilie prüfen, da der Verkäufer für mögliche später auftretende 

Mängel in der Regel nicht haftet. Einzige Ausnahme sind versteckte 

Mängel, die der Käufer nicht erkennen kann und die dem Verkäufer 

bekannt sind und trotzdem von ihm verschwiegen werden. 

Baurechtliche Genehmigung 

Der Verkäufer sollte im Kaufvertrag eine Haftung für die vollständige 

Baurechtmäßigkeit der verkauften Immobilie übernehmen. Falls der 

Verkäufer keine entsprechende Erklärung im Kaufvertrag abgibt, trägt der 

Käufer das Risiko, dass das gekauft Haus vollständig oder teilweise 

baurechtswidrig ist. Dies kann zu erheblichem Ärger und zu erheblichen 

Kosten führen (z. B. beim Haus mit ausgebautem Dachgeschoß). 

Baulasten 

Baulasten sind Beschränkungen des Grundstücks zu Gunsten eines 

Nachbargrundstücks, zum Beispiel der Verzicht auf die Einhaltung der 

gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsfläche für Gebäude zur 

Grundstücksgrenze. Eine kostenpflichtige Einsichtnahme in das 

Baulastenverzeichnis nehmen wir nur auf ausdrückliche Anweisung 

unserer Mandanten vor. Sofern Sie eine solche Einsichtnahme durch uns 
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vornehmen lassen möchten, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung vor 

Beurkundung des Kaufvertrages. 

Erschließungskosten 

Bei Erschließungskosten handelt es sich um die Gebühren der Stadt für 

die Errichtung von Straße, Bürgersteig, Kanal und Beleuchtung. Vor 

Abschluss des Kaufvertrages kann bei der zuständigen Stadt/ Gemeinde 

telefonisch geklärt werden, ob für die zu verkaufende Immobilie sämtliche 

Erschließungskosten seitens der Stadt abgerechnet worden sind, oder ob 

hier noch Rückstände bestehen. 

Gebäudeversicherung 

Die bestehende Gebäudeversicherung geht kraft Gesetzes auf den Käufer 

über. Der Verkäufer hat in der Regel die Gebäudeversicherung bis zum 

Jahresende bezahlt. Mit Bezahlung des Kaufpreises ist der wirtschaftliche 

Übergang verbunden, so dass auf das Datum der Kaufpreiszahlung auch 

alle Kosten der Immobilie zwischen Käufer und Verkäufer abgegrenzt 

werden. Sofern der Verkäufer bis zum Jahresende die 

Gebäudeversicherung bereits bezahlt hat, muss der Käufer ihm den zu 

viel gezahlten Teil erstatten. Der Käufer übernimmt die 

Gebäudeversicherung zunächst und kann, nachdem er im Grundbuch als 

Eigentümer eingetragen wurde, einen Monat lang die 

Gebäudeversicherung kündigen. 

Notar- und Gerichtskosten/ Grunderwerbsteuer 

Die Notar und Gerichtskosten sowie die Grunderwerbssteuer sind nach 

der vertraglichen Regelung vom Käufer zu übernehmen. Sofern im 

Grundbuch noch Belastungen eingetragen sind, trägt der Verkäufer die 

Kosten für die Löschung dieser Belastungen. 
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Die Ablösung von Schulden bei einem Kaufvertrag 
 

Wenn Immobilien verkauft werden, bestehen häufig noch 

Verbindlichkeiten des Verkäufers, die im Grundbuch eingetragen sind. 

Dies ist kein Problem. Es ist die Aufgabe des Notars, dafür zu sorgen, 

dass diese Verbindlichkeiten aus dem gezahlten Kaufpreis für die 

Immobilie abgelöst werden, damit die Eintragungen im Grundbuch 

gelöscht werden können. Der Notar muss dafür sorgen, dass die 

Immobilie schuldenfrei und ohne eingetragene Grundschulden auf den 

Käufer übergeht.  

Dies wird wie folgt durchgeführt: Der Notar schreibt nach Abschluss des 

Kaufvertrages die im Grundbuch eingetragenen Banken an und bittet 

diese um Mitteilung, wie hoch die Schulden momentan tatsächlich sind. 

Man muss, wie gesagt, die tatsächliche Höhe der Schulden unterscheiden 

von der Höhe der Eintragung im Grundbuch. Die Banken teilen dann dem 

Notar mit, wie hoch die Schulden sind und der Käufer bezahlt den 

Kaufpreis in der Höhe der bestehenden Schulden an diese Banken, so 

dass die Schulden vollständig abgelöst werden. Dadurch wird das Haus 

oder die Wohnung schuldenfrei. Der verbleibende Restkaufpreis wird 

direkt an den Verkäufer gezahlt. 

Der Unterschied der Grundschuld zur Höhe der tatsächlichen 

Schulden  

Wenn eine Immobilie verkauft wird, sind in den der Regel noch 

Grundschulden im Grundbuch eingetragen. Die Höhe dieser Grundschuld 

bedeutet aber nicht, dass die Schulden tatsächlich noch in dieser Höhe 

bestehen.  
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Die Vorfälligkeitsentschädigung beim Immobilienkauf 

Wenn eine Immobilie verkauft wird, lasten häufig noch Verbindlichkeiten 

auf der Immobilie. Es besteht also noch ein Kreditvertrag mit einer Bank 

oder Sparkasse, der auf eine feste Laufzeit – häufig 5, 10 oder 15 Jahre 

– abgeschlossen wurde. Mit dem Verkauf der Immobilie wird dieser Kredit 

vorzeitig zurückbezahlt. Der Bank oder Sparkasse entgehen dadurch 

Zinseinnahmen, die sie in der Folgezeit noch erzielt hätte. Die Bank kann 

das vorzeitig zurückgezahlte Geld zwar erneut verleihen, aber oftmals 

erzielt die Bank dafür nur einen geringeren Zins. Dies ergibt sich 

insbesondere darauf, dass die Kreditzinsen in den vergangenen Jahren 

stark gefallen sind. 

Beispiel: Herr Müller hat vor 6 Jahren für einen Wohnungskauf einen 
Kredit über 100.000,00 Euro mit einer 10-jährigen Laufzeit aufgenommen 
zu einem Zinssatz in Höhe von 4%. Jetzt möchte er die Wohnung 
verkaufen und der Kredit soll mit der Bezahlung des Kaufpreises 
zurückbezahlt werden. Dies ist auch vor Ablauf der 10 Jahre möglich. Aber 
die Bank berechnet Herrn Müller eine erhebliche 
Vorfälligkeitsentschädigung dafür, dass der Kredit 4 Jahre vor Ende der 
Laufzeit des Kreditvertrages zurückbezahlt wird. Die Bank kann das Geld 
zwar erneut für einen anderen Kreditvertrag verleihen, aber momentan 
erzielt die Bank nur einen Zins in Höhe von 2 %. 

Mängelhaftung beim Kauf von gebrauchten Immobilien 

Wenn der Käufer nach dem Kauf einer Immobilie einen Mangel feststellt, 

geht es häufig um viel Geld. Dann sind erhebliche Geldbeträge 

erforderlich, um den Mangel zu beheben. Daher ist es von großer 

Bedeutung, als Käufer einer Immobilie vor dem Abschluss eines 

Kaufvertrages über die Rechtslage informiert zu sein. Nachfolgend finden 

Sie wichtige Hinweise zu diesem Thema. 

Der Kauf gebrauchter Immobilien 

Bei Kaufverträgen über gebrauchte lmmobilien besteht in der Regel keine 

Gewährleistung für den Zustand der erworbenen lmmobilie. Diese werden 
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regelmäßig unter Ausschluss von Gewährleistung – wie gesehen – 

verkauft. Aus diesem Grund sollte der Käufer eine lmmobilie vor dem 

Abschluss des notariellen Kaufvertrages die zu erwerbende lmmobilie 

möglichst genau prüfen bzw. prüfen lassen hinsichtlich der Bausubstanz, 

damit es später möglichst keine bösen Überraschungen geben kann. Der 

Käufer kann Ansprüche wegen Mängeln nur dann geltend machen, wenn 

im Kaufvertrag eine bestimmte Beschaffenheit vereinbart wurde. 

Beispiel: Herr Müller verkauft sein gebrauchtes Haus und im Kaufvertrag 
erklärt er, dass im Keller ein Feuchtigkeitsschaden besteht, dieser aber 
noch bis zur Bezahlung des Kaufpreises durch ein von ihm beauftragtes 
Handwerksunternehmen beseitigt wird. In diesen Fall wurde als 
Beschaffenheit vereinbart, dass der bestehenden Feuchtigkeitsschaden 
behoben sein muss. 

Ferner haftet der Verkäufer für Mängel, die nach Abschluss des 

Kaufvertrages, aber vor der Schlüsselübergabe entstehen. 

Beispiel: Herr Müller verkauft im August 2018 durch notariellen 
Kaufvertrag sein Haus unter Ausschluss von Gewährleistung. Im 
September 2018 entsteht ein Wasserschaden am Haus. Im Oktober 2018 
wird der Kaufpreis bezahlt und der Schlüssel übergeben. Bei der 
Schlüsselübergabe muss der Wasserschaden behoben worden sein, 
ansonsten haftet Herr Müller dafür. 

Die versteckten Mängel bei gebrauchten Immobilien 

Falls sogenannte versteckte Mängel an der zu erwerbenden lmmobilie 

bestehen, muss der Verkäufer diese offenlegen. Typische versteckte 

Mängel sind auf dem ersten Blick nicht zu erkennende 

Feuchtigkeitsmängel, Holzbockbefall des Dachstuhls oder Schimmelbefall 

oder marode Leitungen. Auch eine fehlende Baugenehmigung oder 

Altlasten auf dem Grundstück können versteckter Mängel sein. 

Derartige Mängel muss der Verkäufer dem Käufer gegenüber offenlegen. 

Häufig hat allerdings der Verkäufer selbst von solchen versteckten 

Mängeln keine Kenntnis. Eine Haftung des Verkäufers nach Abschluss 
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eines Kaufvertrages für versteckte Mängel besteht nur, wenn der 

Verkäufer den versteckten Mangel auch kannte und der Käufer dies 

beweisen kann. In diesen Fällen kann der Käufer Schadensersatz 

verlangen oder Minderung des Kaufpreises oder den Rücktritt vom 

Kaufvertrag erklären. 

Häufig kann der Käufer jedoch nicht beweisen, dass der Verkäufer den 

versteckten Mangel kannte und dann kann der Käufer auch keine 

Ansprüche geltend machen. 

Was wird eigentlich alles mitverkauft? 

Gelegentlich bestehen Fragen darüber, welche Gegenstände mit dem 

Abschluss des notariellen Kaufvertrages über eine Immobilie mitverkauft 

sind und ob man dies gesondert regeln muss. Nachfolgend erklären wir, 

worauf Sie beim Abschluss eines Kaufvertrages bezüglich des Zubehörs 

achten sollten. 

Was wird üblicherweise vom Notar im Kaufvertrag geregelt? 

Da der Notar die zu verkaufende Immobilie nicht kennt, ist er auf die 

Informationen der Beteiligten angewiesen, ob besondere Gegenstände 

mitverkauft werden. Häufig finden sich in Notarverträgen daher allgemeine 

Formulierungen wie „Mitverkauft sind wesentliche Bestandteile und 

Zubehör“. 

Diese juristischen Begriffe sind für einen Laien nicht verständlich. Es ist 

unklar, welche Gegenstände konkret hiervon betroffen sind und welche 

nicht. 

Automatisch mitverkauft werden wesentliche Bestandteile 

Wesentliche Bestanteile eines Grundstücks sind nach der juristischen 

Definition alle mit Grund und Boden dauerhaft verbundenen Sachen. Dies 
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ist zunächst das sich auf dem Grundstück befindende Gebäude, so dass 

dieses im Kaufvertrag nicht besonders genannt werden muss, da es ist 

automatisch mitverkauft wird. Wesentliche Bestandteile sind aber auch 

alle beweglichen Sachen, die mit dem Gebäude fest verbunden wie zum 

Beispiel die Heizungsanlage, die Sanitärobjekte im Bad, die Bodenbeläge, 

ein Carport, eine Einbauküche, sowie Einbaumöbel und fest in das 

Gebäude eingebaute Jalousien, Markisen oder eine Sauna im Keller. 

Auch Zubehör wird mitverkauft 

Mit dem Abschluss eines Kaufvertrages mitverkauft ist auch Zubehör. 

Dazu gehören beispielsweise die in das Gebäude eingebaute Funk-

Alarmanlage, die nur locker befestigte Parabolantenne usw. 

Worauf sollten Sie vor Abschluss des Kaufvertrages achten?  

In diesem Zusammenhang sollten Sie folgendes prüfen: Welche 

Gegenstände werden als wesentliche Bestandteile oder Zubehör 

automatisch mitverkauft und für welche Gegenstände muss man eine 

besondere Regelung im Kaufvertrag treffen? Also welche Gegenstände 

möchte der Verkäufer nicht mitverkaufen? Oder welche zusätzlichen 

Dinge werden mitverkauft, die keine wesentlichen Bestandteile sind und 

auch kein Zubehör sind. 

Wichtig:  

 Auf Zubehör fällt keine Grunderwerbsteuer an. 

 Mitverkauftes Zubehör ist grunderwerbsteuerfrei. 

Durch eine geschickte Formulierung kann Grunderwerbsteuer 

verringert werden. 

Beispiel: Eheleute Müller kaufen ein Haus zum Preis von 350.000.00 
Euro. Darauf würde in NRW eine Grunderwerbsteuer anfallen von 6,5%, 
das entspricht 22.750,00 Euro. Im Kaufpreis enthalten ist die mitverkaufte 
Einbauküche, sowie Badezimmerschränke und Gardinen. Der Kaufpreis 
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für diese Gegenstände beträgt insgesamt 10.000,00 Euro. Dadurch 
verringert sich die Grunderwerbsteuer um 650,00 Euro auf 22.100,00 
Euro. 

Die Kaufnebenkosten 

Als Kaufnebenkosten beim Erwerb einer Immobilie bezeichnet man die 

Kosten, die neben dem Kaufpreis für den Erwerb der Immobilie anfallen. 

Die Nebenkosten sind insgesamt häufig höher als erwartet. Diese 

Nebenkosten werden in der Regel von finanzierenden Banken nicht 

übernommen. Das heißt, die Kaufnebenkosten müssen aus dem 

Eigenkapital vom Käufer bezahlt werden. Deswegen ist es besonders 

wichtig, die Höhe dieser Kaufnebenkosten vor dem Erwerb einer Immobile 

möglichst genau zu berechnen, damit man auch über ausreichendes 

Kapital zur Begleichung der Immobilie und der Nebenkosten verfügt. Mit 

diesem Beitrag möchten wir Ihnen die nötigen Informationen geben, damit 

Sie die Höhe der Kaufnebenkosten möglichst genau berechnen können. 

Die Grunderwerbsteuer 

Auf den Kaufpreis fällt in der Regel Grunderwerbsteuer an. Diese beträgt 

in NRW derzeit 6,5 % vom Kaufpreis.  

Nachdem der Käufer einer Immobilie die Grunderwerbsteuer bezahlt hat, 

erhält der Notar vom Finanzamt eine sogenannte 

Unbedenklichkeitsbescheinigung. Damit wird bescheinigt, dass die 

Grunderwerbsteuer bezahlt wurde. Diese Bescheinigung ist erforderlich, 

um im Grundbuch als Eigentümer eingetragen zu werden. Wer also keine 

Grunderwerbsteuer bezahlt, wird nicht Eigentümer des Hauses oder der 

Wohnung, die er gekauft hat. 

Die Notargebühren 

Die Höhe der anfallenden Notargebühren ist gesetzlich geregelt. Diese 

richtet sich nach der Höhe des Kaufpreises. Die Höhe der Notargebühren 
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ist unabhängig davon, wie aufwendig der Kaufvertrag ist oder wie häufig 

die Mandanten beim Notar waren oder bei welchem Notar Sie 

beurkunden. 

Meistens wird ein Teil des Kaufpreises finanziert. Dann wird die 

finanzierende Bank oder Sparkasse mit einer sogenannten Grundschuld 

in das Grundbuch eingetragen. Auch diese Grundschuldbestellung muss 

notariell beurkundet werden. Es fallen also Notargebühren an für den 

Kaufvertrag und für eine Grundschuld, sofern für die Bezahlung des 

Kaufpreises eine Finanzierung aufgenommen wird. Die Höhe der 

Notargebühren kann überschlägig mit 1% bis 1,5% vom Kaufpreis beziffert 

werden. Über die genaue Höhe der voraussichtlich anfallenden 

Notargebühren können wir Sie gerne vorab telefonisch oder per E-Mail 

informieren. 

Die Gerichtskosten 

Darüber hinaus fallen beim Abschluss eines Kaufvertrages 

Gerichtskosten an, die pauschal mit 0,5% des Kaufpreises beziffert 

werden können. Über die genaue Höhe der voraussichtlichen 

Gerichtskosten in Ihrem Fall können wir Sie gerne vorab telefonisch oder 

per E-Mail informieren. 

Die Maklerprovision 

Falls das Kaufobjekt durch einen Immobilienmakler vermittelt wurde, fällt 

zusätzlich eine Maklerprovision an. Die Höhe der Maklerprovision wird 

vertraglich mit dem Makler vereinbart. 

Die Sachverständigenkosten 

Falls der Käufer unsicher über den Zustand der zu erwerbenden Immobilie 

ist, kann er einen Immobilien-Sachverständigen zur Begutachtung der 
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Immobilie einschalten. Hierdurch fallen weitere Kosten an, die in der 

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure geregelt sind. 

Sonstige Kaufnebenkosten 

Ferner sollte in der Kalkulation der entstehenden Kosten beim Erwerb von 

Immobilien nicht vergessen werden, dass Kosten für einen Umzug 

anfallen und darüber hinaus häufig Kosten für die Renovierung der 

erworbenen Immobilie anfallen können. Dazu kommen noch die Kosten 

für den Erwerb von Möbeln, zum Beispiel einer neuen Küche. 

Wann sind die Kaufnebenkosten fällig und zahlbar? 

Alle Kaufnebenkosten sind sofort fällig und zahlbar nach Wirksamkeit des 

Kaufvertrages. Natürlich werden nicht alle Rechnungen sofort 

geschrieben. Die Rechnung über die Grunderwerbsteuer erhalten 

Immobilienkäufer meistens erst einige Wochen nach Abschluss des 

Kaufvertrages. Sie sollten auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, dass Sie 

nach der Beurkundung des Kaufvertrages alle Nebenkosten umgehend 

bezahlen können, damit Sie nicht in Verzug mit der Begleichung der 

Rechnungen kommen können. 

Sind die Kaufnebenkosten steuerlich absetzbar? 

Die Kaufnebenkosten sind steuerlich nicht absetzbar, wenn die gekaufte 

Wohnung oder das gekaufte Haus privat genutzt werden. 
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Der Weg von der Besichtigung zum Eigentümer 

============================================== 

 
Wie erhalte ich einen Vertragsentwurf vom Notar? 

Welche Angaben benötigt der Notar für die Erstellung des 

Kaufvertrages? 

Der Notar benötigt folgende Angaben von Ihnen: 

 Name, Geburtsdatum und Anschrift von Verkäufer und Käufer 

 Möglichst genaue Bezeichnung der Immobilie im Grundbuch, also 

möglichst Angabe von Amtsgericht, Gemarkung, Blatt Nummer, Flur 

und Flurstück. Sofern Sie diese Angaben nicht machen können, 

reicht häufig der Name des Verkäufers und die Anschrift der 

Immobilie aus. Wir können dann elektronisch einen aktuellen 

Grundbuchauszug einholen. 

 Höhe des Kaufpreises 

 Ist die Immobilie vom Verkäufer bewohnt, vermietet oder 

leerstehend 

Dem Notar müssen zunächst die erforderlichen Angaben zur Erstellung 

des Kaufvertrages übermittelt werden. Die Übermittlung dieser Daten 

kann in einer persönlichen Besprechung mit mir erfolgen oder, sofern Sie 

dies wünschen, können Sie uns die Angaben per E-Mail übermitteln. 

Wir haben einen entsprechenden Fragebogen vorbereitet, den wir Ihnen 

gerne zur Verfügung stellen.  

Ist ein Maklerunternehmen beauftragt, übernimmt der Makler regelmäßig 

die Aufgabe, dem Notar die erforderlichen Informationen zukommen zu 

lassen. 
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Die Entwurfserstellung 

Sobald ich den Entwurfsauftrag mit den Angaben erhalten habe, setze ich  

anschließend die Wünsche der Vertragsparteien in einen Vertragsentwurf 

um, den Sie per Mail oder per Post umgehend erhalten. Anschließend 

können Sie diesen Vertragsentwurf prüfen und – selbstverständlich ohne 

Mehrkosten – noch vor der Beurkundung Fragen zum Vertragsentwurf 

besprechen oder den Vertragsentwurf abändern. Wenn die 

Vertragsparteien sich über den Inhalt des Vertrages einig sind, kann ein 

Termin zur Beurkundung des Vertrages vereinbart werden.  

Die Bearbeitungsdauer vom Entwurfsauftrag bis zum fertigen Entwurf ist 

von Notar zu Notar sehr unterschiedlich. Wenn es sich aber um einen 

„normalen“ Immobilien-Kaufvertrag handelt, und der Notar über ein gut 

organisiertes Sekretariat verfügt, sollte ein Entwurf binnen 24 Stunden 

vorliegen können. 

Was muss ich zum Notartermin mitbringen? 

Hier wird erklärt, welche Unterlagen Sie zur Beurkundung eines 

Kaufvertrages mitbringen sollten. Es macht Sinn, sich dies einmal 

anzusehen. Dadurch können Sie sich weitere Termine für 

nachzureichende Unterlagen ersparen. 

Ausweispapiere und Steuer-ID 

Verkäufer und Käufer müssen Ausweispapiere – also den 

Personalausweis oder den Reisepass – mitbringen. Ferner müssen sie 

ihre Steuer-Identifikationsnummer dem Notar mittteilen. Notare sind 

gehalten, dem Finanzamt diese Steuer-Identifikationsnummer (Achtung: 

Diese ist nicht identisch mit der Steuernummer!) mitzuteilen und werden 

daher Verkäufer und Käufer hiernach fragen. Falls Sie die Steuer-ID nicht 

ermitteln können, kann dies natürlich auch noch nach dem 
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Beurkundungstag geschehen, die Vorlage der Steuer-ID zur Beurkundung 

ist nicht zwingend erforderlich. 

Gibt es Probleme mit den Ausweispapieren (Ausweis verloren, Ausweis 

ist abgelaufen), sprechen Sie vor dem Termin mit dem 

Notariatssekretariat.  

Unterlagen über abzulösende Darlehen des Verkäufers 

Häufig lasten auf der Immobilie noch Schulden. Diese Darlehen werden in 

der Regel nach Abschluss des Kaufvertrages abgelöst. Der Verkäufer 

möchte diese natürlich nicht übernehmen und es ist die Aufgabe des 

Notars, dafür zu sorgen, dass die Immobilie schuldenfrei auf den Käufer 

übergeht. Daher schreibt der Notar nach der Beurkundung des 

Kaufvertrages die entsprechende Bank oder Sparkasse an. Damit der 

Notar möglichst schnell den zuständigen Sachbearbeiter bei der Bank 

oder Sparkasse anschreiben kann, werden einige Informationen benötigt. 

Dazu bringen Sie bitte zur Beurkundung das letzte Anschreiben der Bank 

oder Sparkasse mit. 

Dadurch kann die Abwicklung des Kaufvertrages beschleunigt werden. In 

der Regel möchte der Verkäufer den Kaufpreis so schnell wie möglich 

erhalten und der Käufer so schnell wie möglich den Schlüssel zur 

Immobilie erhalten. 

Kann ich mich in der Beurkundung vertreten lassen? 

Gelegentlich können nicht alle Beteiligten eines Immobilienkaufvertrages 

persönlich zum Notartermin erscheinen. Dies ist zum Beispiel dann der 

Fall, wenn die Verkäuferseite eine Erbengemeinschaft ist, die aus einer 

Vielzahl von Personen besteht, die über das Bundesgebiet verstreut 

wohnen. Denkbar ist auch, dass der Verkäufer oder der Käufer in einer 

anderen Stadt wohnen und einer der Beteiligten dann nicht zum 
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Beurkundungstermin erscheinen kann. In diesen Fällen kann trotzdem 

eine Beurkundung erfolgen. Hier erklären wir, wie dies möglich ist. 

Vertretung durch eine notarielle Vollmacht 

Selbstverständlich kann sich eine Person, sei es Verkäufer oder Käufer, 

die nicht anwesend sein kann, auch vertreten lassen. Dann muss eine 

entsprechende Vollmacht erstellt werden. Diese ist allerdings nur 

wirksam, wenn sie notariell erstellt wurde. Der Kaufvertrag ist dann sofort 

mit Unterzeichnung durch den Vertreter wirksam. 

Dann stellt sich natürlich die Frage, wie hoch die Kosten für die Erstellung 

einer solchen Vollmacht sind. Die Vollmacht kann entweder nur für den 

Abschluss des geplanten Kaufvertrages erteilt werden oder es kann eine 

Generalvollmacht – häufig auch in Form einer Vorsorgevollmacht – erstellt 

werden. Wir informieren Sie gerne über die Höhe der Notargebühren und 

darüber, welche Vollmacht in Ihrem Fall sinnvoll ist. 

Rufen Sie uns einfach an. Häufig ist es günstiger, eine Vollmacht zu 

beurkunden und sich damit Reisekosten und den Reiseaufwand zu 

ersparen. 

Wird vor dem Beurkundungstermin eine notarielle Vollmacht erteilt, muss 

dem Notar der Beurkundung des Kaufvertrages entweder das Original der 

Vollmacht (bei Unterschriftsbeglaubigung) vorlegt werden oder eine 

Ausfertigung der Vollmacht (bei Beurkundung der Vollmachtsurkunde). 

Eine einfache Abschrift oder eine beglaubigte Abschrift reicht nicht aus! 

Falls zur Beurkundung keine Originalvollmacht bzw. keine -Ausfertigung 

der Vollmacht vorliegt, sollte Rücksprache mit dem Notar 

beziehungsweise mit seinem Sekretariat gehalten werden. Die 

Originalvollmacht beziehungsweise die Ausfertigung der Vollmacht kann 

auch nachgereicht werden. 
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Vollmachtlose Vertretung und Nachgenehmigung 

Die zweite Alternative für einen Beteiligten besteht darin, dass zunächst 

beim Beurkundungstermin ein „Vertreter ohne Vertretungsmacht“ auftritt. 

Dies kann eine beliebige Person sein, auch die andere Vertragspartei. So 

kann zum Beispiel der Käufer im Notartermin Erklärungen abgeben für 

sich als Käufer sowie gleichzeitig als vollmachtloser Vertreter des 

Verkäufers. Achtung: Der Vertrag wird dann allerdings in dieser Variante 

nicht schon mit Unterzeichnung der Beteiligten wirksam, sondern erst mit 

notarieller Genehmigung des Verkäufers. 

Bei vollmachtloser Vertretung sollte der Vertrag aber bis in alle 

Einzelheiten mit dem Vertretenen bereits besprochen sein, so dass es im 

Nachhinein keine Überraschungen gibt. 

Die Höhe der Notargebühren für eine solche Nachgenehmigung hängt ab 

von der Höhe des Kaufpreises. Je höher der Kaufpreis ausfällt, desto 

höher sind die notargebühren für eine Nachgenehmigung. Wir erteilen 

Ihnen gerne telefonisch eine Auskunft über die Höhe der in Ihrem Fall 

anfallenden Notargebühren für eine Nachgenehmigung. 

Welche Vor- und Nachteile hat die notarielle Vollmacht und die 

Nachgenehmigung? 

Die notarielle Vollmacht hat für den Vertretenen, der nicht anwesend sein 

kann, den Nachteil, dass er die Vollmacht zwar inhaltlich beschränken, 

aber nicht alle Einzelheiten eines Kaufvertrages vorhersehen kann. 

Manchmal kommt es daher zu seinen Lasten zu einer Situation, in der der 

Vertrag mit der Vollmacht abgeschlossen wird in einer Weise, die er so 

nicht wünschte. Die günstigere Variante aus Sicht des Vertretenen ist 

dementsprechend, dass der Vertrag zunächst vollmachtlos 

abgeschlossen und durch ihn dann genehmigt wird. In diesem Fall hat er 
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nämlich die Möglichkeit, den Vertrag – so wie er von der Gegenseite 

bereits unterzeichnet wurde zu prüfen und erst daraufhin dem Vertrag 

durch die eigene Genehmigung zur Wirksamkeit zu verhelfen. 

Aus Sicht der anderen Vertragspartei, die nicht vertreten ist, sondern 

anwesend sein kann, ist es natürlich eher sinnvoll, dass der Vertrag 

bereits mit der Beurkundung wirksam wird. Dies setzt aber voraus, dass 

der Vertretene eine Vollmacht vor dem Beurkundungstermin erteilt hat. 

Ist eine Partei zunächst vollmachtlos vertreten worden, wird der Notar 

nach der Beurkundung dem Vertretenen eine beglaubigte Abschrift des 

Vertrages übersenden mit dem Entwurf der Genehmigungserklärung. Die 

Genehmigung muss dann vor einem Notar beglaubigt werden im Ausland 

auch in einem Konsulat der Bundesrepublik Deutschland, da 

Konsularbeamten die gleichen Befugnisse wie Notare haben. Die 

beglaubigte Genehmigung ist dann wieder an den Notar zurückzusenden, 

der den Vertrag nach Eingang der Genehmigung in notarieller Form 

beziehungsweise nach Beglaubigung durch das Konsulat nun in Vollzug 

setzen kann. 

Wie läuft die Beurkundung eines Kaufvertrages ab? 

Hier erklären wir Ihnen, wie die Beurkundung eines Kaufvertrages in 

unserem Notariat abläuft. 

Vor der Beurkundung des Kaufvertrages 

Der Notar wird die Parteien im Beurkundungsraum empfangen und 

begrüßen. Am Besprechungstisch sollte für jeden Beteiligten ein 

Leseexemplar bereit liegen, das den letzten Stand des Vertrages 

wiedergibt. Der Notar wird sodann die Ausweispapiere der unmittelbaren 

Vertragsbeteiligten prüfen und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die 

ihm überreicht werden. Zum Beispiel prüft der Notar Vollmachten bei 
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Vertretung einer Partei. Unterlagen abzulösender Gläubiger des 

Verkäufers und Finanzierungsunterlagen des Käufers. Sodann wird 

üblicherweise die Frage gestellt, ob die Beteiligten den Entwurf erhalten 

haben und ob sie vor dem Verlesen der Urkunde noch Änderungen 

besprechen wollen oder Fragen zur Urkunde haben. 

Während der Beurkundung des Kaufvertrages 

Im Regelfall haben Verkäufer und Käufer natürlich Fragen zur Urkunde 

und der Beurkundungstermin ist auch dazu da, diese Fragen zur 

Zufriedenheit der Parteien zu beantworten. Hier gibt es dann zwei Wege: 

Die Fragen können vorab erörtert werden oder im Laufe des Verlesens 

kann die Partei, die eine Frage hat, an der entsprechenden Textstelle 

einhaken. Letzteres ist an sich zu bevorzugen, weil man in diesem Fall 

schon einmal einen Sinnzusammenhang durch das Verlesen hat und die 

Fragen dann unmittelbar an den Wortlaut des Entwurfs anknüpfen 

können. 

Wenn allerdings schwerwiegende Probleme zwischen den Beteiligten 

bestehen, die die Beurkundung insgesamt in Frage stellen (zum Beispiel 

Nachverhandlungen über die Höhe des Kaufpreises, Probleme mit 

entdeckten Sachmängeln, etc.), ist es sinnvoll, diese Fragen vor dem 

Verlesen zu klären und hier eine Einigung beziehungsweise eine Lösung 

zu finden. 

Der Notar wird dann den gesamten Text des Vertrages verlesen. Auch bei 

sehr einfach gestalteten Verträgen, die dem üblichen Muster entsprechen, 

kann auf eine solche Verlesung nicht verzichtet werden. Es hat sich in der 

Praxis auch tatsächlich gezeigt, dass manchmal erst bei der Verlesung 

bestimmte Fragen entstehen und gelegentlich auch noch 

Änderungswünsche eingearbeitet werden. 
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Wird der vorliegende Entwurf während der Verlesung geändert, wird der 

Notar diese Änderungen handschriftlich am Rand lesbar vermerken. Die 

handschriftlichen Änderungen bleiben in der Originalurkunde, die beim 

Notar verbleibt, erhalten. So kann noch nach Jahren ermittelt werden, 

welche Änderungen in der Beurkundung selbst vorgenommen wurden, 

wenn es einmal Streit zwischen den Parteien geben sollte. Die 

Ausfertigungen, die die Parteien erhalten, sind dann natürlich jeweils 

„berichtigt“, hier sind die handschriftlichen Änderungen des Notars also 

dann in den Text eingearbeitet. 

Wie lange dauert die Beurkundung eines Kaufvertrages? 

Üblicherweise erklärt der Notar von sich aus die schwer verständlichen 

Teile des Vertrages. Die Intensität der Erläuterungen hängt aber von 

seinem Eindruck von den Parteien ab. Erscheint jemand besonders 

belehrungsbedürftig, wird der Notar auch besonders ausführlich belehren. 

Bei einem Standardvertrag mit Beteiligten, die häufiger beim Notar 

Kaufverträge beurkunden wird der Notar die Erklärungen abkürzen. 

Notare gelten als besonders gute und schnelle Leser, was allerdings nicht 

immer dem Sinn des Beurkundungstermins entspricht. 

Die Verlesung muss verständlich bleiben und Fragen müssen jederzeit 

möglich sein, ohne dass ein Notar hierdurch genervt erscheint. Für die 

Beurkundung muss ausreichende Zeit bestehen, um wirklich alle Fragen 

der Beteiligten zu beantworten. Sicherheitshalber sollten Verkäufer und 

Käufer entsprechende Zeit einplanen, vor allen Dingen dann, wenn schon 

im Vorfeld der Beurkundung einige Probleme aufgetreten sind, die dann 

erst in der Beurkundung gelöst werden sollen. 

Noch ein Hinweis: Wenn Sie nicht genau wissen, welche Zeit der Notar 

veranschlagt, fragen Sie doch im Notariatssekretariat nach. Die 

Mitarbeiter des Notars wissen oft sehr genau, wie lange Beurkundungen 
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typischerweise dauern und ob Ihr Vertrag Besonderheiten enthält, die zu 

einer längeren Beurkundungsdauer führen werden. 

Welche Fragen können in der Beurkundung geklärt werden? 

Der Notar ist nicht nur Amtsträger, sondern auch Dienstleister für 

Verkäufer und Käufer. Als solchen sollten Sie ihn sehen und sich nicht 

scheuen, seine Dienste auch in Anspruch zu nehmen. Fragen Sie, wenn 

sich Fragen für Sie stellen. Das Immobilienrecht ist für einen Laien schwer 

durchschaubar, Sie können hier keine „dummen“ Fragen stellen. Es geht 

für Verkäufer und Käufer um sehr viel Geld und da erscheint es sinnvoll, 

auch einmal eine vermeintlich „überflüssige“ Frage zu stellen, als 

leichtfertig einfach das hinzunehmen, was einem vorgelesen wird. 

Ein berufserfahrener Notar zeichnet sich dadurch aus, dass er auf Fragen 

der Parteien gerade nicht „genervt“ reagiert, sondern versucht, die 

juristischen Fachbegriffe in einfache Worte zu fassen und zu erklären. Ein 

berufserfahrener Notar verfügt weiter oft über ein ausgeprägtes Geschick 

der Moderation. Probleme, die die Parteien untereinander vorher nicht 

lösen konnten, können so im Beurkundungstermin selbst oft leicht gelöst 

werden und es kann eine sinnvolle Regelung gefunden werden. 

Wann wird der Vertrag unterschrieben? 

Wenn der Vertrag vollständig verlesen wurde, alle Probleme gelöst und 

alle Fragen beantwortet sind, wird dieser durch die Beteiligten und den 

Notar unterzeichnet. Damit ist der Vertrag wirksam, es gibt kein Zurück 

mehr. Wenn der Vertrag nicht ausnahmsweise besondere vertragliche 

Rücktrittsrechte von Verkäufer oder Käufer enthält oder der Vertrag noch 

bestimmter Genehmigungen bedarf (zum Beispiel bei einer vollmachtlos 

vertretenen Partei), ist er mit der Unterzeichnung bindend geworden. Es 

gibt kein gesetzliches Widerrufsrecht, der Verkäufer ist verpflichtet, die 
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Immobilie dem Käufer zu Eigentum zu verschaffen und zu übergeben, der 

Käufer ist zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet. 

Der eigentliche Beurkundungstermin ist damit beendet. 

Üblicherweise wird der Notar von sich aus oder auf Nachfrage der 

Parteien aber auch zur Abwicklung des Kaufvertrages einige 

Ausführungen machen, vor allen Dingen zu der Frage, was der Verkäufer 

nach Abschluss des Kaufvertrages noch zu erledigen hat und was der 

Käufer zu erledigen hat. Auch hier gilt: Fragen Sie den Notar, wenn Sie 

nicht wissen, wie die weitere Abwicklung sich gestaltet. Einige Hinweise 

werden Ihnen hier im dritten Teil gegeben. 

Wie geht es nach der Beurkundung eines Kaufvertrages weiter? 

Der Notar beurkundet nicht nur den Grundstückskaufvertrag, er wickelt ihn 

auch im Auftrag von Verkäufer und Käufer ab.  

Was muss der Notar nach der Beurkundung veranlassen? 

Zunächst holt der Notar etwa noch erforderliche Genehmigungen ein, die 

zum Vollzug des Vertrages oder zum Wirksam werden des Vertrages 

erforderlich sind. 

Beispiele: 

 Verwalterzustimmung beim Verkauf einer Eigentumswohnung 

 Genehmigung einer vollmachtlos vertretenen Person 

 Vormundschaftsgerichtliche Genehmigung bei Mitwirkung eines 

Minderjährigen 

Unmittelbar nach der Beurkundung erhalten auch Verkäufer und Käufer 

Abschriften des Vertrages. 
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So schnell wie möglich wird der Notar auch die 

Eigentumsübertragungsvormerkung für den Käufer beim Grundbuchamt 

beantragen. Die Vormerkung stellt die wichtigste Sicherung des Käufers 

dar. Nach dem Eingang des Antrags des Notars beim Grundbuchamt auf 

Eintragung der Vormerkung ist der Schutz des Käufers schon weitgehend 

erreicht, da Grundbuchanträge nach der Reihenfolge ihres Eingangs 

bearbeitet werden. Spätere Beantragungen stören daher den Vollzug des 

Kaufvertrages grundsätzlich nicht. 

Der Notar wird die Gläubiger anschreiben. Er wird sie bitten, ihm 

Löschungsbewilligungen in notarieller Form zu übersenden, mit denen er 

dann später die Löschung der Altbelastungen im Grundbuch vollziehen 

kann. Zugleich wird er die Gläubiger auffordern, ihm im Treuhandwege 

mitzuteilen, welche Beträge von dort noch verlangt werden. 

Soweit ein gesetzliches Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand besteht (bei 

jedem Verkauf, nur bei Wohnungs- und Teileigentum nicht) wird der Notar 

den Verzicht auf das gesetzliche Vorkaufsrecht einholen. Der Notar wird 

weiter seine gesetzlichen Meldungspflichten erfüllen, also die 

Veräußerungsanzeige an das Grunderwerbsteuer-Finanzamt übersenden 

und den Gutachterausschuss über den Vertrag und dessen Bedingungen 

informieren. 

Im Regelfall ist nach den ersten Veranlassungen des Notars unmittelbar 

nach der Beurkundung eine Fälligstellung des Kaufpreises nach 4 bis 6 

Wochen möglich. Dies liegt nicht an den langen Bearbeitungszeiten beim 

Notar, sondern an den Bearbeitungszeiten beim Grundbuchamt für die 

Eintragung der Vormerkung, der Verzichtserklärung der Gemeinde auf 

das gesetzliche Vorkaufsrecht und die Erklärung der abzulösender Bank, 

dass die Eintragung der Grundschuld im Grundbuch gegen Erhalt des 

noch offenen Darlehensbetrages gelöscht wird. 
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Der Notar muss einen Grundbuchstand herbeiführen, der den Regelungen 

des Kaufvertrages entspricht: 

In Abteilung I des Grundbuchs ist zum Zeitpunkt des Kaufvertrages der 

Verkäufer eingetragen, nach Beendigung der Abwicklung des 

Kaufvertrages muss dort der Käufer als Eigentümer eingetragen sein. 

In Abteilung II des Grundbuchs sind möglicherweise Belastungen 

eingetragen, die im Rahmen der Abwicklung des Kaufvertrages gelöscht 

werden müssen. Das kann zum Beispiel ein Vermerk über eine 

Testamentsvollstreckung oder ein Nacherbenvermerk sein. 

In Abteilung III des Grundbuchs sind in der Regel Grundschulden von 

Banken oder Sparkassen des Verkäufers eingetragen, die noch aus der 

Zeit stammen, als der Verkäufer selbst den Kaufpreis finanzierte. Diese 

Belastungen müssen gelöscht werden. Gleichzeitig werden neue 

Grundschulden eingetragen für die finanzierende Bank oder Sparkasse 

des Käufers. 

Diese Grundbuchänderungen müssen unter voller Sicherung aller 

Beteiligten erfolgen: 

 Der Verkäufer muss bei der Abwicklung durch den Notar davor 

gesichert sein, sein Eigentum zu verlieren ohne den Kaufpreis zu 

erhalten. 

 Der Käufer muss bei der Abwicklung durch den Notar davor 

gesichert sein, sein Geld zu verlieren, ohne Eigentum zu erwerben. 

 Die im Grundbuch noch eingetragenen Banken oder Sparkassen 

des Verkäufers müssen davor geschützt werden, ihre Eintragung im 

Grundbuch in Abteilung III als Sicherheit zu verlieren, ohne etwa 

noch offene Restbeträge zu erhalten. 

 Die Bank oder Sparkasse des Käufers muss davor gesichert sein, 

die Darlehensbeträge durch Auszahlung zu verlieren, ohne 
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gleichzeitig durch eine Eintragung im Grundbuch mit einer 

Grundschuld in Abteilung III gesichert zu sein. 

Die Abfolge der wechselseitigen Sicherungen ist im Kaufvertrag 

festgelegt. Der Notar hat die Abwicklung so zu steuern, dass alle Belange 

von Verkäufer, Käufer, Altgläubiger und Neugläubiger gewährleistet sind. 

Die Mitteilung des Notars über die Fälligkeit des Kaufpreises 

Sobald alle Voraussetzungen zur Kaufpreisfälligkeit vorliegen, wird der 

Notar nach nochmaliger intensiver Überprüfung den Kaufpreis fällig 

stellen. Im Regelfall ist die Abwicklung ohne Notaranderkonto 

vorgesehen. Hier erhält der Käufer vom Notar die sogenannte 

Fälligkeitsmitteilung. Diese Mitteilung enthält die Bestätigung des Notars, 

dass alle Voraussetzungen für die Bezahlung des Kaufpreises vorliegen 

und der Käufer nunmehr binnen der im Vertrag festgelegten Frist (meist 

10 oder 14 Tage) den Kaufpreis zu zahlen hat. Von der 

Fälligkeitsmitteilung erhält der Verkäufer eine Abschrift, so dass er 

darüber informiert ist, dass er den Kaufpreis innerhalb der vertraglich 

vereinbarten Fristen erwarten kann. 

Bestätigt der Verkäufer dem Notar dann den vollständigen Eingang des 

Kaufpreises, nimmt der Notar die Eigentumsumschreibung auf den Käufer 

vor, wenn die Bescheinigung des Finanzamts vorliegt, dass die 

Grunderwerbsteuer durch den Käufer vollständig bezahlt wurde. 

Im letzten Schritt überprüft der Notar schließlich, ob das Grundbuch 

nunmehr so aussieht, wie es zwischen den Parteien vereinbart war, also 

insbesondere der Käufer als Eigentümer eingetragen ist, etwaige 

Belastungen in Abteilung II und III im Grundbuch gelöscht sind und die 

Grundschuld für die finanzierende Bank in Abteilung III eingetragen ist. 
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Sodann bestätigt der Notar mit einem Abschlussschreiben den 

Grundbuchstand und die Angelegenheit ist beim Notar erledigt. 

Der Kauf eines Hauses 

====================== 
 
Diese 5 rechtlichen Fehler sollten Sie beim Hauskauf vermeiden 

Nachfolgend erklären wir Ihnen anhand von 5 Beispielen, welche 

rechtlichen Fehler beim Hauskauf vermieden werden sollten. Der 

Hauskauf ist für meisten Menschen das größte Rechtsgeschäft des 

Lebens. Es liegt auf der Hand, dass Fehler beim Hauskauf erhebliche 

Auswirkungen haben können. Daher sollte man sich möglichst gut 

informieren, bevor man den einen verbindlichen Kaufvertrag 

unterschreibt. 

1. Das Haus sollte vollständig baurechtlich genehmigt sein 

Bei gebrauchten Häusern hat einer der früheren Eigentümer 

möglicherweise Veränderungen am Haus vorgenommen, ohne eine 

baurechtliche Genehmigung einzuholen. Zum Beispiel kann ein Balkon 

nachträglich am Haus angebracht worden sein oder ein Carport oder eine 

Garage wurde nachträglich errichtet ohne Genehmigung. Es könnte auch 

das Dachgeschoß ohne Genehmigung ausgebaut worden sein oder der 

Keller wurde ausgebaut oder es wurde ein Anbau am Haus erstellt. 

Ungenehmigte Ausbauten am Haus können zu erheblichen Kosten und 

sogar zu einer Rückbauverpflichtung oder einer Abrissverpflichtung 

führen. 

Daher sollte vor dem Kauf eines Hauses genau geprüft werden, ob der 

gesamte Bau auch genehmigt ist. Sie können dies überprüfen oder prüfen 

lassen durch eine Einsicht in die Bauakte des Gebäudes bei der 

Stadtverwaltung. Im notariellen Kaufvertrag kann eine rechtlich bindende 
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Erklärung des Verkäufers aufgenommen werden, dass der gesamte 

Grundbesitz vollständig baurechtlich genehmigt ist. In diesem Fall haftet 

der Verkäufer, falls diese Erklärung falsch sein sollte. Zu den Einzelheiten, 

wie der Kaufvertrag ausgestaltet sein sollte, damit der Käufer geschützt 

wird, können Sie uns gerne ansprechen. 

2. Es sollte geprüft werden, ob rechtlich abgesicherte Wegerechte 

und Leitungsrechte bestehen 

Falls man über ein anderes Grundstück gehen und fahren muss, um an 

die Straße zu gelangen, sollten unbedingt sogenannte Dienstbarkeiten 

bestellt worden sein. Das heißt, der Eigentümer des anderen 

Grundstückes und der Eigentümer des zu erwerbenden Grundstücks 

sollten eine notariell beurkundete Regelung darüber getroffen haben, dass 

das Nachbargrundstück zum Gehen und Fahren genutzt werden darf und 

dass Leitungen über dieses Grundstück zur Straße gelegt werden dürfen. 

Diese Rechte sollten im Grundbuch eingetragen worden sein. 

Nur durch die Eintragung im Grundbuch kann verhindert werden, dass 

diese Rechte später untergehen können. Ein Hausgrundstück, zu dem die 

Zuwegung und die Rechte für Leitungen nicht abgesichert sind, hat 

natürlich einen erheblich geminderten Wert. Als Käufer eines Hauses 

sollte man also unbedingt prüfen, ob solche Wege- und Leitungsrechte 

erforderlich sind und falls dies der Fall ist, ob diese Rechte auch bestehen 

und im Grundbuch eingetragen wurden. Bei Fragen zu Wege- oder 

leitungsrechten können Sie uns gerne ansprechen. 

3. Es sollte geprüft werden, ob Baulasten bestehen 

Durch Baulasten kann die Bebauungsmöglichkeit eines Hauses erweitert 

werden. So muss grundsätzlich zum Nachbargebäude bei der Bebauung 

ein Abstand zur Grundstücksgrenze von drei Metern eingehalten werden. 
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Durch die Bestellung einer Baulast kann die Möglichkeit gegeben werden, 

auf die Grundstücksgrenze zu bauen. Baulasten werden nicht im 

Grundbuch eingetragen, sondern im Baulastenverzeichnis bei der 

Stadtverwaltung. Beim Vermessungs- und Katasteramt werden die 

Baulastenerklärungen verwahrt. Vor dem Kauf eines Hauses sollte geprüft 

werden, ob auf dem zu erwerbenden Haus Baulasten ruhen. Diese 

Einsicht kann der Notar vornehmen und es ist auch möglich, als 

Hauskäufer dort selbst Einsicht zu nehmen. 

4. Sind für das Haus noch Erschließungskosten oder 

Straßenbaubeiträge zahlbar? 

Die Errichtung oder die Ausbesserung der Kanalisation für Frischwasser 

und Abwasser sowie die Errichtung oder Ausbesserung des Bürgersteiges 

und der Straßenbeleuchtung wird von der Gemeinde in Auftrag gegeben 

und bezahlt. Nach Durchführung der Arbeiten legt die Gemeinde die 

entstandenen Kosten auf alle Eigentümer in dem betroffenen Gebiet um 

und die Eigentümer müssen die Kosten der Gemeinde erstatten. 

Hierbei kann es sich schnell um einige Tausend Euro handeln und unter 

Umständen sogar um mehrere Zehntausend Euro. Die Gemeinde 

berechnet die Kosten den aktuellen Eigentümern der betroffenen 

Grundstücke. Manchmal werden die Rechnungen durch die Gemeinde 

aber erst Jahre nach der Durchführung der Erschließungsmaßnahme 

berechnet. Falls in der Zwischenzeit ein Haus verkauft wurde und der 

neue Eigentümer die Rechnung der Gemeinde erhält stellt sich die Frage, 

ob der neue Eigentümer dies bezahlen muss, obwohl er bei Durchführung 

der Arbeiten noch gar nicht Eigentümer des Hauses war. 

Beispiel: Herr Müller kauft im Jahr 2019 ein Haus, bei dem im Jahr 2014 
der Abwasserkanal in der gesamten Straße erneuert wurde. Nachdem 
Herr Müller Eigentümer wurde, erhält er eine Rechnung der Gemeinde 
über 4.000,00 Euro für die Durchführung der Arbeiten aus dem Jahr 2014. 
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Herr Müller fragt, ob er diese Rechnung bezahlen muss, da er damals 
noch kein Eigentümer des Hauses war. 

Tatsächlich ist diese gegenüber der Gemeinde ohne Bedeutung. Die 
Gemeinde kann dem aktuellen Eigentümer diese Kosten berechnen, auch 
wenn die Maßnahme vor 5 Jahren durchgeführt wurde und Herr Müller 
damals noch nicht Eigentümer des Hauses war. Es kommt für Herrn Müller 
darauf an, welche Regelung im Kaufvertrag über das Haus getroffen 
wurde. Es könnte dort geregelt worden sein, dass sämtliche 
Erschließungskosten- auch aus der Vergangenheit – der Käufer trägt. 
Dann muss Herr Müller die Kosten tragen. Es könnte aber auch im 
Kaufvertrag geregelt worden sein, dass Erschließungskosten aus der 
Vergangenheit vom Verkäufer zu tragen sind, auch wenn diese erst später 
abgerechnet werden. In diesem Fall kann Herr Müller sich die 4.000,00 
vom Verkäufer des Hauses erstatten lassen. 

Es sollte also beim Hauskauf geprüft werden, welche Regelung im 

Kaufvertrag zu Erschließungskosten getroffen wird. Ferner kann man sich 

an die Gemeinde und dort das Tiefbauamt wenden und klären, ob noch 

offene Erschließungskosten für das zu erwerbende Haus bestehen. 

5. Bestehen Bergbauschäden oder wurde ein Bergschadenverzicht 

erklärt? 

Insbesondere im Ruhrgebiet können Schäden an Häusern entstehen, falls 

unter dem Grundstück früher Bergbau betrieben wurde. Durch 

bestehende Hohlräume können Risse an Häusern auftreten oder es kann 

zum Schiefstand von Häusern kommen. Falls derartige Schäden an 

Gebäuden durch den Bergbau entstanden sind, leistet die RAG 

Aktiengesellschaft dafür Schadensersatz. Den Anspruch auf 

Schadensersatz hat der aktuelle Eigentümer. Da beim Kauf eines Hauses 

bereits Schäden am Gebäude bestehen können, die noch dem Verkäufer 

zustehen, sollte sich der Käufer diese Ansprüche vom Verkäufer im 

Kaufvertrag abtreten lassen. 

Auf die Schadensersatzansprüche wegen Bergbauschäden kann man 

verzichten. Manche Hauseigentümer geben eine solche 
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Verzichtserklärung ab, da sie von der RAG für diesen Verzicht Geld 

erhalten. Dieser Verzicht wird in der Regel in das Grundbuch eingetragen 

und er geht auf den Käufer einer Immobilie über. 

Beispiel: Herr Müller möchte ein Haus von Herrn Meier kaufen. Er stellt 
fest, dass im Grundbuch ein Verzicht auf Bergschadenersatzansprüche 
eingetragen wurde. Herr Meier hat diesen Verzicht vor 20 Jahren erklärt 
und dafür von der RAG 20.000,00 Euro erhalten. Dieser Verzicht gilt auch 
für spätere Käufer dieses Hauses. Wenn Herr Müller dieses Haus erwirbt 
und dann Schäden am Haus aufgrund von Bergbau auftreten, hat er daher 
keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

Es sollte daher vor dem Kauf eines Hauses geprüft werden, ob auf 

Schadensersatzansprüche wegen Bergbauschäden verzichtet wurde. 

Falls ein derartiger Verzicht erklärt wurde, kann er bei der Finanzierung 

des Hauskaufes zu Problemen kommen, da Banken häufig derartige 

Häuser nicht finanzieren möchten. 

Der Kauf einer Eigentumswohnung 

================================= 

Nachfolgend sollen die rechtlichen Besonderheiten erklärt werden, die 

beim Kauf einer gebrauchten Eigentumswohnung zu beachten sind. 

In einem Mehrfamilienhaus wird unterschieden zwischen dem 

Sondereigentum, das der Eigentümer einer Wohnung alleine nutzen darf 

und dem Gemeinschaftseigentum, welches alle Wohnungseigentümer im 

Haus gemeinsam benutzen dürfen. Die Einzelheiten hierzu sollen 

nachfolgend erklärt werden. 

Die Aufteilung eines Mehrfamilienhauses in einzelne Wohnungen erfolgt 

durch eine Teilungserklärung. Als Käufer einer Wohnung tritt man 

automatisch in eine bestehende Teilungserklärung ein. Dabei handelt es 

sich also um ein wichtiges Dokument, welches ein Käufer einer 
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Eigentumswohnung vor Abschluss des Kaufvertrages inhaltlich kennen 

sollte, was unten ausführlicher erklärt wird. 

Schließlich wird in der Regel bei Mehrfamilienhäusern von jedem 

Wohnungseigentümer monatlich ein Betrag in eine 

Instandhaltungsrücklage bezahlt. Was dabei zu beachten ist, können Sie 

nachfolgend lesen. Außerdem geben wir Ihnen noch einen steuerlichen 

Hinweis für den Erwerb einer Eigentumswohnung. 

Was gehört zur Wohnung? 

In einem Mehrfamilienhaus wird rechtlich unterschieden zwischen 

Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum. Der Käufer einer 

Eigentumswohnung erwirbt alleiniges Eigentum an einer Wohnung, das 

heißt Sondereigentum. Darüber hinaus gibt es Flächen im Treppenhaus, 

Dachboden, Keller sowie Stellplätze und einen Garten. Diese Flächen 

sind Gemeinschaftseigentum und dürfen damit von allen 

Wohnungseigentümern im Haus genutzt werden. Es können sogenannte 

Sondernutzungsrechte an diesen Flächen begründet werden. Ein 

Sondernutzungsrecht bedeutet, dass nur einer der Eigentümer im Haus 

diese Fläche benutzen darf. 

So wird zum Beispiel der Wohnung im Erdgeschoß das 

Sondernutzungsrecht an einem KFZ-Stellplatz, einem Kellerraum und 

einer Gartenfläche zugeordnet. Das bedeutet, dass diese Flächen nur von 

dem Eigentümer der Wohnung im Erdgeschoß benutzt werden dürfen. 

Beim Bau eines Mehrfamilienhauses wird eine Teilungserklärung 

beurkundet. Teil dieser Teilungserklärung sind Grundrisspläne vom 

gesamten Haus und ein Grundstücksplan. In diesen Plänen ist genau 

verzeichnet, wo Sondernutzungsrechte bestehen. 
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Wenn eine Wohnung verkauft wird, werden die bestehenden 

Sondernutzungsrechte dieser Wohnung automatisch mit verkauft. Wenn 

also zum Beispiel die eben genannte Erdgeschoßwohnung verkauft wird, 

erwirbt der Käufer das Eigentum an der Wohnung und er erhält das 

Sondernutzungsrecht an einem KFZ-Stellplatt, einem Kellerraum und 

einer Gartenfläche. 

Die Teilungserklärung 

Wenn Sie eine Eigentumswohnung erwerben, muss vorher das 

entsprechende Mehrfamilienhaus durch eine Teilungserklärung in 

Wohnungseigentum aufgeteilt sein. Diese Teilungserklärung ist eine 

notarielle Urkunde und sie ist für alle Wohnungseigentümer im Haus 

verbindlich. In dieser Teilungserklärung sind die „Spielregeln“ der 

Wohnungseigentümer geregelt. Außerdem gehören zu der 

Teilungserklärung alle Pläne der Wohnungen und des Grundstücks. Diese 

Teilungserklärung sollte daher vor den Kauf einer Eigentumswohnung 

durch den Käufer eingesehen und geprüft werden. Aus der 

Teilungserklärung ergibt sich, ob Sondernutzungsrechte zur Wohnung 

gehören, also z.B. das Recht zur alleinigen Nutzung eines KFZ-

Stellplatzes oder das alleinige zur Nutzung einer Gartenfläche oder 

Terrassenfläche. 

Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft 

In der Regel wird bei Mehrfamilienhäusern einmal im Jahr eine 

Versammlung der Wohnungseigentümer abgehalten. In dieser 

Versammlung werden Beschlüsse gefasst. Dort könnte zum Bespiel 

beschlossen werden, dass die Hauseingangstür erneuert wird oder das 

Dach des Hauses neu gedeckt wird. Diese Beschlüsse betreffen alle 

Eigentümer im Haus. Dementsprechend sollte der Käufer einer 

Eigentumswohnung vor dem Erwerb der Wohnung die Beschlüsse der 
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Wohnungseigentümergemeinschaft aus den vergangenen Jahren 

einsehen. 

Das monatliche Hausgeld und die Instandhaltungsrücklage 

Üblicherweise müssen alle Wohnungseigentümer ein monatliches 

Hausgeld bezahlen. Damit werden die Nebenkosten des gesamten 

Hauses, zum Beispiel Versicherungen oder Kosten für Müllentsorgung 

usw. bezahlt. In dem monatlichen Hausgeld ist ein Betrag für die 

sogenannte Instandhaltungsrücklage enthalten. Mit der 

Instandhaltungsrücklage spart jeder Wohnungseigentümer Kapital an für 

Reparaturen am Gemeinschaftseigentum, also z.B. am Dach oder der 

Heizungsanlage des Hauses. Wer eine Wohnung kauft, sollte sich 

erkundigen, wie hoch die bestehende Instandhaltungsrücklage momentan 

ist. Je mehr Kapital dort angespart wurde, desto positiver ist es. Falls die 

Rücklage nur gering ist, kann dies bedeuten, dass vor kurzer Zeit größere 

Reparaturen am Haus durchgeführt worden und die Rücklage deswegen 

aufgebraucht wurde. 

Instandhaltungsrücklage und Grunderwerbsteuer 

Auf den Kaufpreis der Eigentumswohnung fällt eine Grunderwerbsteuer in 

Höhe von in NRW derzeit 6,5 % vom Kaufpreis an. Nicht der 

Grunderwerbsteuer unterliegt die Instandhaltungsrücklage. Daher sollte 

im notariellen Kaufvertrag möglichst angegeben werden, wie hoch die 

lnstandhaltungsrücklage ist. 

Diese 5 Fehler sollten Sie beim Kauf einer Eigentumswohnung 

vermeiden 

Grundsätzlich ist der Immobilien-Kaufvertrag bei einer 

Eigentumswohnung genauso gestaltet wie bei einem Einfamilienhaus 
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oder einem unbebauten Grundstück. Es gibt aber an einigen Stellen 

Besonderheiten, auf die im Folgenden hingewiesen werden soll. 

1. Welche Flächen darf der Wohnungseigentümer allein nutzen? 

Häufig tritt die Frage auf, ob bestimmte Räume und Flächen zum 

Sondereigentum oder zum Sondernutzungsrecht einer Wohnung 

gehören. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil solche Räume und Flächen 

dann unter Ausschluss der übrigen Miteigentümer genutzt werden können 

und nicht dem Gemeinschaftseigentum unterfallen (zu den Begriffen vgl. 

oben). Wer sich vor Abschluss eines Kaufvertrages nicht vollständig und 

richtig informiert, kann später negative Überraschungen erleben. 

In der Praxis ist dies bedeutsam für folgende Räume und Flächen: 

 Garagen bzw. Stellplätze 

 Terrassenflächen 

 Gartenfläche 

 Kellerräume 

Will man prüfen, ob diese Räume und Fläche zu der Wohnung „gehören“, 

kann sich dies zunächst aus dem Grundbuch ergeben. Dann ist zum 

Beispiel im Grundbuch geregelt „10/100 Miteigentumsanteil am 

Grundstück …….. verbunden mit dem Sondereigentum an Wohnung Nr. 

3 und verbunden mit dem Sondernutzungsrecht an dem Keller Nr. 3“. In 

diesem Fall ist eindeutig, dass der Keller Nr. 3 der Wohnung Nr. 3 als 

Sondernutzungsrecht zusteht. Das bedeutet, der Eigentümer der 

Wohnung 3 hat das alleinige Nutzungsrecht an dem Keller Nr. 3. Mit dem 

Verkauf der Wohnung geht automatisch das Sondernutzungsrecht an dem 

Kellerraum 3 auf den Käufer der Wohnung 3 über. 

Wenn ein Sondernutzungsrecht im Grundbuch nicht genannt wird, kann 

sich ein Sondernutzungsrecht aus der Teilungserklärung ergeben. Oft gibt 
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das Grundbuch nämlich die bestehenden Sondernutzungsrechte nur 

verkürzt wieder. 

2. Sind Sondernutzungsrechte in der Vergangenheit abweichend von 

der Teilungserklärung genutzt worden? 

In Mehrfamilienhäusern kommt es immer wieder vor, dass 

Wohnungseigentümer ihre KFZ-Stellplätze oder ihre Kellerräume 

abweichend von der Teilungserklärung tauschen. 

Beispiel: Herr Müller ist Eigentümer der Wohnung 1 und zur Wohnung 1 
gehört der Keller mit der Nummer 1. Herr Meier ist Eigentümer der 
Wohnung 2 mit dem zugehörigen Keller Nr. 2. Der Keller 1 ist größer als 
der Keller 2 und Herr Meier benötigt einen größeren Kellerraum. Er einigt 
sich mit Herrn Müller im Jahr 2015 darauf, die Keller zu tauschen. Seitdem 
wird zur Wohnung 2 der größere Keller mit der Nr. 1 genutzt. Im Jahr 2019 
wird die Wohnung 2 verkauft. Nach der Teilungserklärung gehört Keller 2 
zur Wohnung 2, tatsächlich wird aber seit 4 Jahren der größere Keller 1 
durch den Eigentümer der Wohnung 2 genutzt. Dem Käufer der Wohnung, 
Herrn Schulz wird erklärt, der größere Keller 1 gehöre zur Wohnung 2. 
Einige Monate später wird die Wohnung 1 verkauft an Herrn Späth. Er 
schaut genau in die Teilungserklärung und stellt fest, dass der größere 
Keller 1 zur Wohnung 1 gehört und fordert Herrn Schulz auf, den Keller zu 
räumen. Herr Schulz geht zum Rechtsanwalt und erfährt, dass er den 
Keller 1 räumen muss, da er gar nicht zu seiner erworbenen Wohnung 
gehört. 

3. Welche Beschlüsse hat die Eigentümergemeinschaft in den letzten 

Jahren gefasst? 

In Mehrfamilienhäusern findet in der Regel einmal im Jahr eine 

Eigentümerversammlung statt. In dieser Versammlung werden 

Beschlüsse betreffend das Haus gefasst. Dabei geht es häufig um 

Renovierungsmaßnahmen oder Reparaturen am Haus. Als künftiger 

Eigentümer tritt man in bestehend Beschlüsse ein. Wenn man diese 

Beschlüsse nicht vor dem Abschluss des Kaufvertrages prüft, können 

später Kosten anfallen, mit denen der Käufer nicht gerechnet hat. 
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Beispiel: Herr Müller kauft eine Wohnung. Die Eigentümerversammlung 
hat vor ein paar Wochen beschlossen, dass im nächsten Jahr das Dach 
des Hauses neu gedeckt werden soll. Dafür entstehen insgesamt Kosten 
in Höhe von 50.000,00 Euro, die auf alle Miteigentümer im Haus umgelegt 
werden. Diesen Beschluss sollte Herr Müller vor Abschluss des 
Kaufvertrages kennen, da er sich als neuer Eigentümer an diesen Kosten 
beteiligen muss. 

4. Wie hoch ist die Instandhaltungsrücklage? 

Ist eine Instandhaltungsrücklage gebildet worden, geht sie automatisch 

auf den Käufer über, eine Regelung darüber im Kaufvertrag ist nicht 

erforderlich. 

Als Käufer einer Wohnung sollte man vor Abschluss des Kaufvertrages 

wissen, ob es eine Instandhaltungsrücklage gibt und wie hoch diese ggf. 

ist. 

Beispiel: Herr Müller kauft eine Wohnung. Die Balkone am Haus sind 
undicht und müssen renoviert werden. Für das gesamte Haus entstehen 
dadurch erhebliche Kosten. Herr Müller ging beim Kauf der Wohnung 
davon aus, dass aus der Instandhaltungsrücklage diese Kosten bezahlt 
werden können. Später stellt sich heraus, dass es nur eine geringe 
Instandhaltungsrücklage gibt und für die Sanierung der Balkone jeder 
Eigentümer eine Sonderumlage in Höhe von 4.000,00 Euro bezahlen 
muss. Wenn Herr Müller das vorher gewusst hätte, dann hätte er die 
Wohnung nicht gekauft. 

5. Hat der Verkäufer das Hausgeld vollständig bezahlt? 

In Mehrfamilienhäusern ist in der Regel in der Teilungserklärung geregelt, 

dass jeder Wohnungseigentümer ein monatliches Hausgeld bezahlen 

muss. Darin enthalten ist die Instandhaltungsrücklage (siehe oben Ziffer 

4.) und ferner laufende Hauskosten, z.B. für Treppenhausreinigung, 

Versicherungen usw. Falls der Verkäufer dieses Hausgeld nicht 

vollständig bezahlt hat, drohen dem Käufer einer Wohnung Gefahren 

wegen der Hausgeldschulden des Vorgängers wegen möglicher 
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Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das Grundbuch der zu erwerbenden 

Wohnung. 

Dagegen kann man sich schützen, indem man den Verkäufer eine 

Erklärung im Kaufvertrag abgeben lässt, dass keine offenen 

Hausgeldforderungen bestehen. Ferner kann eine Bescheinigung des 

Hausverwalters eingeholt werden, dass keine Hausgeldschulden 

bestehen. Der Kaufpreis wird erst fällig, wenn die entsprechende 

Bescheinigung der Hausverwaltung vorliegt. 

Die Finanzierung der Immobilie 

============================== 

In der Regel kann der Kauf einer Immobilie nur zum Teil aus Eigenkapital 

bezahlt werden, sodass ein Bankkredit zur Abzahlung der Immobilie beim 

Kauf aufgenommen wird.  

Zur Finanzierung des Kaufpreises sollte der Käufer bereits vor Abschluss 

des Kaufvertrages mit seiner Bank die Finanzierung der zu kaufenden 

Immobilie geklärt haben.  

Spätestens drei Wochen vor Eintritt der Kaufpreisfälligkeit sollte der 

Käufer bei uns eine Grundschuld bestellt haben. Die Beurkundung dieser 

Grundschuldbestellung ist Voraussetzung dafür, dass die finanzierende 

Bank das Darlehen auszahlt. 

Der Käufer sollte uns möglichst, spätestens zwei Tage vor der 

Beurkundung des Kaufvertrages, das Formular der finanzierenden Bank 

oder Sparkasse über die Grundschuldbestellung zukommen lassen. Wir 

können dieses dann zu Beurkundung des Kaufvertrages vorbereiten, so 

dass die Beurkundung der Grundschuldbestellung im Anschluss an den 
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Kaufvertrag erfolgen kann. Der Käufer muss dann keine weiteren Termine 

mehr bei uns wahrnehmen. 

Wir stehen Ihnen gerne in allen Bereichen zur Beratung zur 

Verfügung.  

 

Ihr Notariat Schmidt 


